
 
 

 

Wahlbekanntmachung  
   

I.  
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 
Europäischen Parlament und in Rheinland-Pfalz zugleich die Kommunalwahlen einschließ-
lich der Wahl der Bürgermeisterinnen/ Bürgermeister statt.  
Die Wahlen dauern von 8 Uhr bis 18 Uhr. 

II. 
Die Stadt ist in 8 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
Alle Wahlräume sind zur Erleichterung der Teilnahme an der Wahl für körperlich beeinträch-
tigte und andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen barrierefrei eingerichtet. 
 
In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis zum 5. Mai 2019 zugestellt 
wurde, sind Wahlbezirk und Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen 
haben. Sie können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen sind. Sie haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass - mitzu-
bringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden; ggf. wird sie für 
eine etwaige Stichwahl an die Wahlberechtigten zurückgegeben. 
 
Folgende Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 13 Uhr zu-
sammen: 

- BW 1: Adlerstube, Erdgeschoss, Kirchenstraße 17 
- BW 2: Altes Rathaus, Erdgeschoss, Marktplatz 1 
- BW 3: Altes Rathaus, Obergeschoss, Marktplatz 1 
- BW 4: Stadtarchiv, Kirchenstraße 20 
- BW 5: Fraktionshaus, 1. Obergeschoss, 1. Raum rechts, Kirchenstraße 20  
- BW 6: Stadtwerke, Dachgeschoss, Vorraum links, Mühlstraße 18 
- BW 7: Stadtwerke, Dachgeschoss, Sitzungszimmer, Mühlstraße 18 
- BW 8: Grundschule Nord (ehem. Haus der Vereine), Dachgeschoss, 1. Raum rechts, 

 Rehbachstraße 1 
III. 

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament wird mit amtlichen Stimmzetteln gewählt. Die 
Wählerinnen und Wähler erhalten beim Betreten des Wahlraumes einen weißlich-grauen 
Stimmzettel mit dem Aufdruck „Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments". Er enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Par-
tei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigun-
gen und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten zehn Bewerberinnen und Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. Sie geben sie in der Weise ab, dass sie auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich machen, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. Die Wählerinnen 
und Wähler dürfen keine Bewerbernamen ankreuzen oder streichen. 
 
Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. 
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IV. 
Die Wahlen zum Kreistag und zum Stadtrat werden nach den Grundsätzen der personali-
sierten Verhältniswahl durchgeführt. Die Wählerinnen und Wähler erhalten im Wahlraum 
nach Feststellung ihres Wahlrechts je einen Stimmzettel für jede Wahl, zu der sie wahlbe-
rechtigt sind:   

– einen gelben Stimmzettel für die Wahl zum Stadtrat, 
– einen rosa Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag. 

Jeder Stimmzettel enthält für jeden zugelassenen Wahlvorschlag eine Spalte, in deren Kopf-
leiste die Listennummer und das Kennwort der Partei oder Wählergruppe angegeben ist; 
darunter folgen unter fortlaufenden Nummern die Familiennamen und Vornamen der von 
der Partei oder Wählergruppe aufgestellten Bewerberinnen und Bewerber. 
 
Es wird unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen gewählt:  
Die Wählerinnen und Wähler 
 
1. haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Stadtrats und des Kreistags zu wählen sind 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 1 KWG). 
2. können ihre Stimmen nur Bewerberinnen und Bewerbern geben, deren Namen im Stimm-
zettel aufgeführt sind (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KWG). 
3. können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einer Bewerberin/einem Bewerber 
bis zu drei Stimmen geben (kumulieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 KWG). 
4. können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (panaschieren) (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 
KWG). 
5. vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine andere eindeutige Kennzeichnung (§ 
32 Abs. 1 Nr. 5 KWG). 
6. können durch Kennzeichnung eines Wahlvorschlags diesen unverändert annehmen (Lis-
tenstimme). In diesem Fall wird jeder/jedem auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerbe-
rin/Bewerber in der Reihenfolge des Wahlvorschlags von oben nach unten eine Stimme 
zugeteilt. Bei Mehrfachbenennungen erhalten dreifach aufgeführte Bewerberinnen/Bewer-
ber drei Stimmen, doppelt aufgeführte Bewerberinnen/Bewerber zwei Stimmen (§ 32 Abs. 
1 Nr. 6 KWG). 
7. können Bewerberinnen/Bewerbern einzelne Stimmen geben und zusätzlich einen Wahl-
vorschlag kennzeichnen. Die Kennzeichnung des Wahlvorschlags gilt als Vergabe der nicht 
ausgeschöpften Stimmen. In diesem Fall wird jeder Bewerberin/jedem Bewerber in der Rei-
henfolge des Wahlvorschlags von oben nach unten mit Ausnahme der von der Wähle-
rin/vom Wähler bereits mit der zulässigen Höchstzahl  
(§ 32 Abs. 1 Nr. 3 KWG) gekennzeichneten Bewerberinnen/Bewerber eine Stimme zugeteilt. 
Bei der Zuteilung sind Mehrfachbenennungen zu berücksichtigen (§ 37 Abs. 6 KWG). Be-
werberinnen/Bewerbern, deren Namen von der Wählerin/vom Wähler gestrichen wurden, 
werden keine Stimmen zugeteilt (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 KWG). 

 
V.  

Im Gebiet des Bezirksverbands Pfalz erhalten die Wählerinnen und Wähler einen beige-
ockerfarbenen Stimmzettel für die Wahl zum Bezirkstag. 
Der Stimmzettel für die Bezirkstagswahl enthält unter Listennummern das Kennwort der 
Partei oder Wählergruppe sowie Namen und weitere Personalangaben der ersten fünf Be-
werberinnen/Bewerber jeden Wahlvorschlags. 
 
Die Wählerinnen und Wähler haben nur eine Listenstimme zur Kennzeichnung des Wahl-
vorschlags, den sie wählen wollen. Sie geben ihre Listenstimme in der Weise ab, dass sie 



durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, 
welchem Wahlvorschlag sie ihre Stimme geben wollen. 

 
VI. 

In der Stadt Schifferstadt wird auch die hauptamtliche Bürgermeisterin / der hauptamtliche 
Bürgermeister gewählt.  
Es sind vier Wahlvorschläge zugelassen. Die Wählerinnen und Wähler erhalten einen 
Stimmzettel, in dem unter Angabe des jeweiligen Kennworts die Bewerberinnen/Bewerber 
mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und ihrer Anschrift aufgeführt sind. Sie 
haben eine Stimme, die Sie in der Weise abgeben, dass sie durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher Bewerberin/welchem 
Bewerber sie ihre Stimme geben wollen. 
 
Erhält bei der Wahl keine Bewerberin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men, findet eine Stichwahl am Sonntag, dem 16. Juni 2019, von 8 bis 18 Uhr statt. 

 
VII. 

Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimmzettel für jede Wahl so, 
dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt haben 
und legen den/die Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin/der Wahlvor-
steher dies gestattet. 

VIII. 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 
 
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses für die Kommunalwahlen wird gege-
benenfalls am Montag, dem 27. Mai 2019, fortgesetzt. Ort und Zeit der Fortsetzung werden 
dann durch Aushang an den Sitzungsgebäuden bekannt gemacht. 
 

IX.  
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der 
Wahl im Landkreis, für den der Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlbezirk oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, können an 
den Kommunalwahlen nur durch Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtverwaltung die Briefwahlunterlagen 
beschaffen. Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise und den Wegweiser 
für die Briefwahl auf den Merkblättern zu beachten, um im Wege der Briefwahl gültig zu 
wählen. Die Wählerinnen und Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bei der Stadtverwaltung 
selbst in Empfang nehmen, können an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. Versenden sie 
die Wahlbriefe durch die Deutsche Post AG, müssen sie diese so rechtzeitig an die ange-
gebenen Stellen absenden, dass sie dort spätestens am Wahltag eingehen. Werden die 
Wahlbriefe zu den angegebenen Stellen überbracht, so müssen sie dort spätestens bis zum 
Ende der Wahlzeit eingehen. Die Wahlzeit für die Kommunalwahlen und die Europawahl 
endet um 18 Uhr. 

X. 
Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 



Gemeinschaft zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 Europawahlge-
setz). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 
 
Die Bekanntmachung finden Sie auch auf o. g. Homepage. 
Schifferstadt, den 16.05.2019 
 
Ilona Volk Peter Kubina 
Bürgermeisterin Erster Beigeordneter 
Wahlleiterin Stadtratswahl Wahlleiter Wahl Bürgermeister/in 
 
 


